
  17.05.2001 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.05.2001 

Geschäftszahl 

2000/16/0590 

Rechtssatz 

Ein Abgabenschuldner, der sichergehen möchte, keine Zölle nachzahlen zu müssen, hat die einschlägigen 
Vorschriften und Bekanntmachungen zu studieren (Hinweis Urteil des EuGH vom 28. Juni 1990, Erwin Behn 
Verpackungsbedarf GmbH, Rs C-80/89, Slg. 1990, I-2659). Die betreffenden Gemeinschaftsvorschriften sind 
von ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt an das einschlägige positive Recht, auf dessen Unkenntnis sich 
niemand berufen kann. Die Behauptung, auf Grund des kurz zuvor erfolgten Beitritts der Republik Österreich zu 
den Europäischen Gemeinschaften am 1. Jänner 1995 habe der Abgabepflichtige noch keine Erfahrung im 
Umgang mit den gemeinschaftsrechtlichen Zollvorschriften gehabt, rechtfertigt die Unkenntnis der 
Rechtsvorschriften nicht. 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

2000/16/0653 E 17. Mai 2001 

2000/16/0604 E 17. Mai 2001 

2000/16/0655 E 17. Mai 2001 

2000/16/0654 E 17. Mai 2001 

2000/16/0605 E 17. Mai 2001 


